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Harnburg und Rheinland-Pfalzfördern darüber hinaus die Einstel­
lung zusätzlicher Ausbildungsberater bei den Kammern. Die Zu­
schüsse betragen 'in Harnburg die Hälfte der entstehenden Per­
sonalkosten und in Rheinland-Pfalz je zusätzlichen Ausbildungs­
berater und Jahr - längstens jedoch für ,die Dauer von zwei 
Jahren - 25 000 DM. 

Finanzielle Anreize, die dazu dienen, die technischen und organi­
satorischen Voraussetzungen zur Ausschöpfung ungenutzten 
Ausbildungsplatzpotentials zu schaffen, sind nicht nur geeignet, 
kurzfristig zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen, sondern 
auch längerfristig die Qualität der Ausbildung nachhaltig zu ver­
bessern. 

Abschließende Betrachtung 

Wie bereits eingangs angeführt, können die Förderungsmaßnah­
men nicht eingehend bewertet werden, da die Auswirkungen im 
einzelnen nicht bekannt sind. Ohne empirische Untersuchungen 
kann nicht eindeutig gesagt werden, ob die Ausweitung des Aus­
bildungsplatzangebots im Jahre 1978 auf die vielfältigen finanziel­
len Hilfen der Länder oder vorwiegend auf andere Bestimmungs­
faktoren zurückzuführen ist. 

Bereits im Berufsbildungsbericht 1978 wird kritisch darauf hinge­
wiesen, daß ,ohne ei'ne genaue empirische Effizienzanalyse nicht 
feststellbar ist, ob ein Betrieb, der Förderungsmittel in Anspruch 
genommen hat, tatsächlich durch die Prämie zur Bereitstellung 
zusätzlicher Ausbildungsplätze motiviert wurd'e oder ob er nicht 
ohnehin seine Kapazitäten ausgeweitet hätte" [8]. 

Hermann BenQer 

Eine derartige Erfolgskontrolle aller Förderungsmaßnahmen, die 
über rein deklamatorische Erfolgsmeldungen hinausgeht, sollte 
von den Ländern betrieben werden. 

Anmerkungen 

[1] Vgl. Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.): Berufsbil­
dungsbericht 1979, Bonn 1979, S. 23 f. 

[2] Vgl. a.a.O., S. 59 f und, S. f10 ff. Oie Länder Bremen und Schleswig­
Holstein haben 1978 den Schwerpunkt ihrer Förderung auf den au­
ßerbetriebiichen Bereich gelegt und werden deshalb hier nicht be­
rücksichtigt. 

[3] Vgl. a.a.O., S. 60. 

[4] Ebenda. 

[5] Vgl. hierzu die Förderrlchtlinlen von Niedersachsen (Richtlinien zum 
Landesprogramm zur Förderung zusätzlicher Ausbildungsplätze in 
wirtschaftlich schwachen Regionen). Rhelniand-Pfalz (Richtlinien zur 
Förderung der Ausbildung in Engpaßgebieten des Ministeriums für 
Wirtschaft und Verkehr vom 4. 10. 1978). Baden-Württemberg (Merk­
blatt des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr für das 
Sonderprogramm zur Sicherung von Ausbildungsplätzen vom 
20. 3. 1978) und Bayern (Bayerisches Regionales Ausbildungsförde­
rungsprogramm 1978 vom 27. 4. 1978). 

[6] Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen aus Mittein des Lan­
des Berlin zur Erhöhung des Ausbildungsplatzangebots und zur För­
derung der Ausbildungsqualität vom 28. 2. 1978. 

[7] A.a.O. 

[8] Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.): Berufsbil­
dungsbericht 1978, Bonn 1978, S. 63. 

Zur Problematik der Erarbeitung von Ausbil­
dungsordnungen und ihrer Abstimmung mit 
schulischen Rahmenlehrplänen 
Das neue Entwicklungs- und Abstimmungsverfahrer:l 

Ein neues Entwicklungs- und Abstimmungsverfahren für den 
Erlaß von Ausbildungsordnungen wurde vom Hauptausschuß 
des Blindesinstituts für Berufsbildung beschlossen. Auf der 
Grundlage dieser Entscheidung wird in Zukunft die konkrete 
Arbeit an Ausbildungsordnungen ablaufen. ln welchen Etappen 
und Schritten dieses Verfahren sich gestaltet und mit welchen 
unterschiedlichen Anforderungen an die Berufsausbildung ge­
rechnet werden muß, zeigt der folgende Aufsatz. 

.., Zur Kennzeichnung der Ausgangslage 

Die Berufsausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes 
(BBiG) steht, wie kaum ein anderer Bereich, im Schnittpunkt viel­
fältiger unterschiedlicher Interessen. Es handelt sich dabei um 
bildungs; und beschäftigungssystembezogene Einzel- und Grup­
peninteressen der an der dualen Berufsausbildung beteiligten 
Personen und Organisationen. Um beispielhaft das Interessenge­
flecht zu verdeutlichen, sind in der folgenden Tabelle Beteiligte 
des Ausbildungsprozesses sowie einige der Erwartungen aufgeli­
stet, die von ihnen an die Berufsausbildung geknüpft werden. Es 
handelt sich dabei weder um eine vollständige Aufzählung noch 
um eine Zuordnung, die in idealtypischerweise die Erwartungen 

der jeweils Beteiligten wiedergibt. Die Aufstellung soll 
die Unterschiedlichkeit der Motive und Erwartungen verdeutli­
chen, die sich mit der Berufsausbildung verbinden. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, daß bestimmte Ziele von mehreren Beteiligten 
gleichzeitig angestrebt werden, daß Interessenübereinstimmun­
gen und -unterschiede unter den Beteiligten in den verschieden­
sten Gruppierungen anzutreffen sind. Zwischen den Interessen 
einzelner Betroffener und dem Gesamtinteresse der sie vertre­
tenden Organisationen können durchaus Diskrepanzen auftreten. 
Ebenso zwischen unterschiedlich_en Fachorganisationen oder 
zwischen Fach- und Spitzenorganisationen der gleichen Gruppe, 
die Aussagen zu ein und demselben Ausbildungsberuf zu ma­
chen haben. Neben fachlichen Auffassungsunterschieden kön­
nen Interessensdifferenzen auf verschiedenartigen bildungspoliti­
schen Vorstellungen der Beteiligten basieren oder auf einer re­
gional oder sektoral andersartigen Berufssituation. 

Wie gerade das letzte Beispiel deutlich zeigt, ließe sich jede der 
angegebenen Forderungen zur Berufsausbildung den 
Beteiligten zuordnen. Die inhaltliche, zeitliche und organisatori­
sche Koordinierung der betrieblichen und schulischen Ausbil­
dung wird nämlich von allen gleichermaßen gefordert und ange­
strebt. Je allgemeiner die• Ziele der Berufsausbildung formuliert 
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Beteiligte 

Verordnungsgeber 

Auszubildende 

Ausbildende 

Berufsschule 

Lehrer 

Fachgewerkschaften 

Fachverbände 

Zuständige Stellen 

Spitzenorganisationen der 
Gewerkschaften 

Spitzenorganisationen der Fachverbände 

Spitzenorganisationen der 
zuständigen Stellen 

Kultusministerkonferenz 

Anforderungen an pie Berufsausbildung 

Verwirklichung bildungspolitischer Ziele der Bundesregierung 

Vermittlung einGr einzelbetrieblich unabhängigen, fachpraktisch und -theoretisch 
fundierten Facharbeiter-/Fachangestelltenqualifikation 

Erwerb tarif-, sozial- und bildungsbezogener Berechtigungen 

Betrieblich umsetzbare Ausbildungsvorschriften • 

Vermittlung betrieqlich 'Facharbeiter-!Fachangestelltenqualifikationen 
,,, \ "' ... ' ·1 

Organisatorische Durchführb,arkeit. qes ausbildungsbegleitenden Berufsschulunter-rfchfs , ,. • .. 

VerwirklichuRg eines Bildungsauftrages 
und Ausweitung des schuliscnen Ausbildungsanteils 

Unterrichten in homogenen Fachklassen 

Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten der technischen Entwicklung 
und Berücksichtigung von Primärerfahrungen in der Berufswirklichkeit 

Langfristige Verwertbarkeit der Qualifikationen durch Sicherung eines 
hohen und allgemein eingehaltenen Ausbildungsstandards 

Ergänzung der betrieblichen Ausbildung durch über-betriebliche 
Ausbildungsmaßnahmen 

Entwicklung fach- bzw. branchenbezogener Ausbildungsberufe 

Sicherung eines branchenbezogenen qualifizierten Fachkräftepotentials 

Ei.nheitliche Gestaltung der Ausbildungsordnungen im Hinblick auf die Feststellung 
der Eignung sowie die Beratung der Ausbildungsbetriebe 

Gleich'artige Gestaltung der Prüfungsanforderungen im Hinblick auf die organisatori­
sche Regelung und Durchführung der Zwisc,:hen- und Abschlußprüfungen 

Konzentration der Ausbildungsberufe im Hinblick auf die Mobilitä! der Ausgebildeten 

Sicherung quantitativ und qualitativ ausreichenden Ausbildungsplatzangebotes 

Überregionale Einsatzfähigkeit der Ausgebildeten 

Ausbildungsfähigkeit unterschiedlich strukturierter Ausbildungsbetriebe 

Berücksichtigung gewerberechtlicher und -organisatorischer Probleme 

Einsatzmöglichkeit zentral gestellter, programmierter Prüfungen 

Beachtung der Formen, Strukturen und Bedingungen schulischer Berufsbildung 
Abstimmung schulischer und betrieblicher Berufsausbildung 

sind (wie z. B. Ausbildung zur Mobilität und Flexibilität) desto 
eher besteht äie Möglichkeit der generellen Übereinstimmung 
zwischen allen Beteiligten. 

Bund-Länder-Vereinbarung über die Abstimmung von· 
Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen 

Bei der gegebenen Verfassungsrechtslage kommt die Ordnungs­
kompetenz für die betriebliche Berufsausbildung dem Bund und 
für die schulische Berufsausbildung den Ländern zu. Gemeinsa­
mes Handeln bei der Ordnung der Berufsausbildung setzt des­
halb entsprechende Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern 
voraus. ln diesem Sinne haben Beauftragte des Bundes und der 
Kultusministerkonferenz der Länder am 30. 5. 1972 ein Gemein­
sames Ergebnisprotokoll betreffend das Verfahren bei der Ab­
stimmung von Ausbildungsordnungen un'd Rahmenlehrplänen im 
Bereich der beruflichen Bildung zwischen der Bundesregierung 
und den Kultusministern (-senatoren) der Länder verabschiedet. 
Darin ist festgelegt, daß Beauftragte der zuständigen Bundesmi­
nister und der Kultusminister/-senatoren der Länder in einem so­
genannten Koordinierungsausschuß zusammentreten, der fol­
gende Aufgaben hat: 

•Die duale Berufsausbildung, die 
in das Bildungs- und Beschäftigungssysterrreingebunden ist, 
inhaltlich von Bund und Ländern geordnet wird, 
in Betrieb und Schule durchgeführt wird, 
tarif-, sozial· und bildungsbezogene Berechtigungen verleiht; 

unterliegt vielfältigen Einflußgrößen. Sie werden in einer pluralisti­
schen Gesellschaft legitimerweise von den Vertretern der betrof­
fenen Gruppen gegenüber dem Staat als Verordnungsgeber zum 
Ausdruck gebracht. Eine umfassende Beteiligung der Betroffe­
nen bei der Entwicklung der Ausbildungsvorschriften für die Be­
rufsausbildung ist notwendig, um auch deren Ziele angemessen 
berücksichtigen und die zum Teil bestehenden Interessenunter­
schiede ausgleichen zu können. Ein Verfahren zur Entwicklung 
und Abstimmung von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehr­
plänen muß deshalb die Mitwirkung der Beteiligten sicherstellen, 
wobei die gegebenen Rechtsgrundlagen zu berücksichtigen sind. 

Es wird wegen der dargestellten Vielschichtigkeil der Berufsaus­
bildurg relativ aufwendig und für einen Außenstehenden schwer 
durchschaubar sein. 

.Grundsätze für die Abstimmung von Ausbildungsordnungen 
und Rahmenlehrplänen zu vereinbaren, ' 
Absprachen darüber zu treffen, welche Ausbildungsordnungen 
und Rahmenlehrpläne für eine neue Ordnung vorbereitet werden 
sollen und welche Ausschüsse (Sachverständige) hierfür benö­
tigt werden, 
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während des Abstimmungsveliahrens fü'r die erforderliche Rück­
zu jeweils verantwortlicHen Stellen und Gremien 

zu sorgen, 
eine letzte Abstimmung der Ausl:llldungsordnungen und Rah­
menlehrpläne vorzunehmen, bevor sie den zuständigen Stellen 
mit der Empfehlung vorgelegt werden, sie zu erlassen." 

Als grundsätzliche Aussagen zu dem vom Koordinierungsaus­
schuß fm einzelnen festzulegenden Abstimmungsverfahren 
wurde vereinbart, daß 

bei der Durchführung getrepnter Sitzungen der Sachverstän­
digen. des Bundes und der Länder ein beauftragtes Mitglied 
der jeweils anderen Seite an den Sitzungen beratend teilneh­
men kann, 
gemeinsame Sitzungen von Sachverständiqen des Bundes 
und der Länder stattfinden sollen, um die notwendige Abstim­
mung zu gewährleisten, 
Forschungsergebnisse des Bundesinstituts für Berufsbildung 
den Beratungen gelegt werden sollen, 
der Bund sich der Sachverständigen des Bundesinstituts be­
dienen kann. 

Schließlich wurde festgelegt, daß die Kontaktgespräche zwischen 
den Beauftragten des Bu,ndes und der Kultusminister der Länder 
fortgesetzt werden sollen. Sie dienen der Klärung der im Koordi­
nierungsausschuß nicht einvernehmlich gelösten sowie der 
grundsätzlichen Fragen der Koordinierung von betrieblicher und 
schulischer Berufsausbildung. 

Zwischen Bund und Ländern wurde also im Gemeinsamen Er­
gebnisprotokoll vom 30. 5. 1972 vereinbart, für die Abstimmung 
von Ausbildungsordnungs- und Rahmenlehrplanentwürfen fol­
gende Gremien einzurichten: 

Gremium f:usammensetzung Aufgabe. 

Kontaktge- Beauftragte 'des Bun- Klärung von Grund-
spräch des und der Kultusmi- satzfragen der Koordi-

nister der Länder (zu- nierung betrieblicher 
ständige Abteilungslei- und schulischer Be-
ter der entspr. Ministe- rufsausbildung 
rien) 

Koordinie- Beauftragte der zu- Beratung und Ent-
rungsaus- ständigen Bundesmi- scheidung über 
schuß nisterien und der Kul- - das Verfahren zur 

tusministerien der von 
Lä'nder (zuständige Ausblldungsord-
Unterabteilungsleiter mlngen und Rah-
oder. Referenten) menlehrplänen 

- deo Beginn, die, 
Probleme der 
Durchführung und 
den Abschluß von 
Abstimmungspro-
jekten 

Sachverstän- Experten der Sozial-· Entwicklung der Aus-
dige des Bun- parteien, des Bundes- bi[dungsordnungsent-
des Instituts für Berufsbil- würfe und deren Ab-

dung und der zustän-. stimmung mit den 
•digen Bundesministe- Rahmenlehrplanent-
rien würfen der Länder 

' 
Sachverstän- Experten ·aus Schulen, Entwickeln der Rah-
dJge der Län- Cürriculuminstituten manlehrplanentwürfe 
der und Kultusministerien und deren Abstim-
(Rahmenlehr- mung mit den Ausbil-
planaus- dungsordnungsent-
schüsse) würfen 

Der Koordinierungsausschuß hat in seiner Sitzung am 8. 8. 1974 
ein Verfahren für die Abstimmung von Ausbildungsordnungen 
und Rahmenlehrplänen nach dem Gemeinsamen Ergebnisproto­
koll formal festgelegt und beschlossen. Gleichzeitig hat er ein 
Projektformular verabschiedet, das bei der Einbringung eines ab­
zustimmenden Ordnungsprojektes (Ausbildungsordnung/Rah­
menlehrplan) zu verwenden ist. Es gliedert die Angaben zu dem 
Ordnungsvorhaben in fünf Gruppen: 

1. Allgemeine Angaben: Unter dieser Rubrik ist Auskunft über 
den formalrechtlic)len Aufbau des Ordnungsvorhabens· zp ge­
ben. 

2. Begründung: Die Aussagen unter dieser Überschrift sollen 
verdeutlichen, weshalb die vorgesehene Ordnungsmaßnahme 
durchzuführen ist. 

3. Konzeption: Die unter diesem Punkt auszufüllenden Positio­
nen sollen die Struktur des Ordnungsvorhabens in bildungs­
politischer, pädagogischer und didaktischer Hinsicht darstel­
len. 

4. Zeitlicher Ablauf des Projektes: Die Angaben in diesem Teil 
des J;ormulars sollen über das geplante zeitliche Vorgehen 
bei der Realisierung des Ordnungsvorhabens informieren. 

5. Materialien: Die Punkte, die unter dieser Kategorie zusam­
mengefaßt sind, geben Hinweise darauf, welche Unterlagen 

'für die Bedeutung des Ordnungsvorhabens dem Antrag bei­
gefügt werden können. 

B'eschluß des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Be­
rufsblldung zum Verfahren der Erarbeitung von Ausbildungs­
·qrdnung und.IJuer Abstimmung mit den Rahmenlehrplänen der 
Länder 

Das vom, Koordinierungsausschuß verabschiedete At;>stim­
mungsverfahren ist eine Vereinbarung zwischen Vertretern der 
zuständigen Bundesministerien und der Kultusministerien der 
Länder, -also der für den Erlaß der Ausbildungsvorschriften je­
weils Verantwortlichen. Die Beteiligung der Fach- und Spitzenor­
ganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, also der Reprä­
sentanten der für die Durchführung der betrieblichen Berufsaus­
bildung Verantwortlichen, ist in diesem Verfahren nicht in ausrei­
chendem Maße enthalten. Ihre Beteiligung lediglich in der Funk­
tion als Sachverständige des Bundes reicht nicht aus, um alle 
Aspekte der Berufsausbildung berücksichtigen zu können. 

Das am 7. 9. 1976 erlassene Ausbildungsplatzförderungsgesetz 
(APIFG) sah deshalb'vor, mit dem gemäß § 17 APIFG einzurich­
tenden Länder.ausschuß ein Beratungsgremium zu schaffen, in 
dem alle an der Berufsausbildung beteiligten Gruppen vertreten 
sind. Gesetzliche Aufgabe des Länderausschusses ist es vor al­
lem, "auf eine Abstimmung zwischen den Ausbildungsordnungen 
und schulischen Rahmenlehrplänen der Länder hinzuwirken". Die 
nach § 17 Abs. 6 APIFG vorgesehene Verwaltungsvereinbarung, 
mit der die weitere Abstimmung zwischen Bund und Läriäern ge­
regelt werden sollte, kam bisher nicht zustande. Auch wurden die 
Verhandlungen darüber abgebrochen. Die im Ausbildungsplatz­
förderungsgesetz eröffnete Möglichkeit, eine Straffung des Ab­
stimmungsverfahrens und damit eine effiziertere Zusammenar­
beit der Kompetenzträger erzielen zu können, blieb somit unge­
nutzt. Der Hauptausschuß des Bundesinstituts für Berufsbildung 
hat deshalb am 18. 5. 1979 ein Verfahren zur Erarbeitung von 
Ausbildungsordnungen und ihrer Abstimmung mit den Rahmen­
lehrplänen der Länder beschlossen, das auf den bestebenden 
Vereinbarungen und Rechtsgrundlagen' basiert· (Gemeinsames 
Ergebnisprotokoll vom 30. 5. 1972, Verfahren nach dem Beschluß 
vom 8. 8. 1974 des Koordinierungsausschusses, APIFG vom 
7.'9. 1976) und eine stärkere Beteiligung der Fach- und Spitzen­
organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie des 
Bundesinstituts für 'Berufsbildung in diesem Verfahren festlegt. 
Danach läßt sich der Entwicklungs- und Abstimmungsprozeß von 
Ausbildungsordnungen wie folgt 

1. in einer Forschungs- und Entwicklungsphase werden Ent­
scheidungsvorschläge für eine Ordnungsmaßnahme· 
tet. 
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2. Das anschließende sechs Monate dauernde Vorverfahren 
dient der Vorbereitung des Projektantrags mit der Projekt­
konzeption. 

3. 1 Während des 16monatigen Erarbeitungs- und Abstimmungs­
verfahrens werden erlaßfähige Pläne erstellt. 

4. Die Veröffentlichung der Ausbildungsvorschriften wird in dem 
darauffolgenden zweimonatigen Erlaßverfahren vorbereitet. 

Forschüngs- und Entwicklungsphase 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat ein Muster für das sy­
stematische Vorgehen bei der Erarbeitung von Entscheidungs­
vorschlägen für Ordnungsmaßnahmen entworfen. Darin ist die 
Forschungs- und Entwicklungsphase in vier Arbeitsschritten vor­
gesehen: 

ln einem Problemaufriß sollen zunächst die Ausgangslage ei­
nes Ordnungsvorhabens untersucht und dabei Arbeitshypo­
thesen für das vorgesehene Projekt aufgestellt werden. 
Hieran sind Fallstudien in bezug auf typische Arbeitsplätze 
anzuschließen, und zwar in der Absicht, die in dem Problem­
aufriß aufgestellten Arbeitshypothesen zu prüfen und zu er­
_gänzen sowie Erkenntnisse über die einzusetzenden Erhe­
bungsinstrumentarien zu sammeln. 
Mit Hilfe von Tätigkeilsanalysen soll dann in repräsentativer 
Weise das Anforderungsspektrum in den betroffenen Tätig­
keits- und Berufsbereichen ermittelt werden. 
ln der folgenden Phase der Auswertung ist schließlich unter 
Berücksichtigung bildungspolitischer Eckdaten eine Ausbil­
dungskonzeption zu entwickeln, die als Entscheidungsgrund­
lage für das anschließende Erarbeitungs- und Abstimmungs-
verfahren dienen. · 

Diese vier Arbeitsschritte sind zwar bei einer wissenschaftlich 
begründeten, planmäßigen Entwicklung in dieser Reihenfolge zu 
vollziehen, jedoch kann je nach dem Stand bereits vorliegender 
Ergebnisse und unter dem Druck aktueller Bedürfnisse auch von 
dieser Systematik abgewichen werden. 

Das Vorverfahren 

Das Vorverfahren wird durch ein Antragsgespräch beim Fachmi­
nister eingeleitet. Dabei werden Entscheidungen über die Eck­
werte einer Ordnungsmaßnahme gefällt. Hierzu gehören minde­
stens Aussagen über die Berufsbezeichnung, die Ausbildungs­
dauer, die Struktur und den Aufbau des Ausbildungsganges, eine 
Berufsbeschreibung und das weitere Verfahren. An diesem An­
tragsgespräch nehmen der zuständige Bundesminister, das Bun­
desinstLtut für Berufsbildung, die Spitzen- und Fachorganisatio­
nen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie die Kultusminister­
konferenz (KMK) teil. Auf der Grundlage des in diesem Antrags­
gespräch.gewonnenen Konsenses über das Neuordnungsvorha­
ben wird vom Bundesinstitut für Berufsbildung in Zusammenar­
beit mit Sachverständigen ein Projektantragsentwurf vorbereitet, 
der neben den bildungspolitischen Eckwerten und der Projekt'­
konzeptiOn einen Katalog der während der Ausbildungsdauer zu 
vermittelnden Fertigkeiten und Kenntnisse enthalten muß. Nach 
einer Befragung' der Fachorganisationen der Arbeitgeber und Ar­
beitnehmer sowie der Beraturig im Länderausschuß und Informa­
tion des Hauptausschusses leitet das Bundesinstitut den Pro­
jektantragsentwurf·mit den entsprechenden Voten dem zuständi­
gen Bundesminister (Fachminister und Bundesminister für Bil­
dung und Wissenschaft) zu. Der Projektantrag wird vom Bundes­
minister für Bildung und Wissenschaft im Koordinierungsaus­
schuß efngebracht. 

Erarbeitungs- und Abstimmungsverfahren 

Mit dem Beschluß über den Projektantrag beginnt der Erarbei­
·tungs- und Abstimmungsprozeß von Ausbildungsordn-ungen und 
Rahmenlehrplänen. ln Getrennten Sitzungen werden einerseits 
im Bundesinstitut für Berufsbildung mit Sachverständigen des 
,Bundes und andererseits in der 
KMK die Ausbildungsordnungs- und Rahmenlehrplanentwürfe ei­
genverantwortlich erarbeitet. ln Gemeinsamen Sitzungen beider 
Gremien werden diese Entwürfe 'miteinander abgestimmt. 

Die erste Gemeinsame Sitzung der Sachverständigen des Bun­
des und der Länder soll spätestens zwei Monate nach Prqj'ektbe­
schluß stattfinden. ln dieser Sitzung sollen die Grobstruktur des 
Ausbildungsrahmenplanes und Rahmenlehrplanes erörtert und in 
weiteren. Gemeinsamen Sitzungen die inhaltlich-fachlichen Ein­
zelheiten der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans ab­
gestimmt werden. Vor der letzten Gemeinsamen Sitzung werden 
die Fach- und Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeit­
nehmer zum Entwurf der Ausbildungsordnung befragt. Anregun­
gen und Änderungsvorschläge können dann in der letzten Ge­
meinsamen Sitzung beraten werden. 

Nach Abschluß des curricularen Erarbeitungsprozesses werden 
die Entwürfe gleichzeitig dem Länderausschuß und den Sozial­
parteien zugeleitet. Der Länderausschuß übermittelt nach seiner 
Beratung die Vorlage mit einer Beschlußempfehlung an den 
Hauptausschuß. Ein positives Votum des Hauptausschusses zu 
den Ordnungsunterlagen istzugleich die Empfehlung an den Ver­
ordnungsgeber, die Ausbildungsordnung zu erlassen. 

Veröffentlichung der Ausbildungsvorschriften 

Die auf diesem Wege erarb,eiteten Ausbildungsordnungs- und 
Rahmenlehrplanentwürfe werden in den Koordinierungsausschuß 
eingebracht. Nach der Beratung und Beschlußfassung führt auf 
Bundesseite der zust&ndige Bundesminister das Erlaßverfahren 
der Ausbildungsordnung durch. Hierzu gehört die Rechtsförm­
lichkeitsprüfung und die Einvernehmenserklärung des Bundesmi­
nisters für Bildung und Wissenschaft sowie die Veröffentlichung 
im Bundesgesetzblatt. Der Bundesminister für Bildung und Wis­
senschaft erteilt sein Einvernehmen zum . Erlaß einer Ausbil­
dungsordnung erst nach Vorliegen der Stellungnahmen der zu­
ständigen Sozialparteien. Eine Publikation der abge­
stimmten Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne erfolgt 
nach dem rechtsförmlichen im Bundesanzeiger. 

Neue 
Veröffentlichungen 

Berichte zur beruflichen Bildung 
Heft 16: Entwicklung von Ausbildungsblöcken 'für den Be­

reich der Werkzeugmaschinen (Autor: Busch­
haus); 

Heft 17: .und Maßnahmen zur Berufs­
vorbereitung und -ausbildung von Sonderschul­
und Hauptschulabgängern (Autor: Kloas); 

Heft 18: Exemplarische Ermittlung des "Ist-Standes" der 
Weiterbildung zum lndustriemeister. Erfassung, 
Darstellung und Auswertung von Rahmenstoffan­
gaben' verschiedener Träger der Fortbildung zum 
Industriemeister für die Prüfungskomplexe "Grund­
lagen für Handeln" und "Grundla­
gen für rechtsbewußtes Handeln" (Autoren: 
Blechschmidt, Weyrich); 

Heft 19: Das Blocksystem in der dualen Berufsausbildung 
(Autoren: Franke, Kleinschmitt); 

Heft 20: Leitfaden für die Durchführung von Fallstudien in 
Arbeitssituationen zur Ermittlung beruflicher Lern­
inhalte (Autoren: Gärtner, Krischqk, 
Stolze); 

Heft 21: Das Lehrpersonal in der beruflicfien Erwachsenen­
bildung Teil V.: Eine vergleichende Analyse von 
\lier empirischen Untersuchungen über Mitarbeiter 
im Bereich der Bildung Ervyachsener (Autoren: 
Maschewsky, Preuß); 

Heft 22: Hilfen zul' Umsetzung von 
in die betriebliche Praxis - Beiträge zur Didaktik 
der betrieblichen Berufsausbildung (Autoren: Sen­
ner, Schubert, Benner/Tillack, Lehmbetg). 


